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Markenrecht: Monaco bleibt schutzlos 

27.01.2015 

Das EuG bestätigte mit Urteil vom 15. Januar 2015 die Zurückweisung der Marke „Monaco“ 
durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM). Der Wortmarke fehle die er-
forderliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistun-
gen. 

Die Marke war im Jahre 2010 durch das Fürstentum Monaco für die Waren und Dienstleistungen 
„Magnetaufzeichnungsträger; Waren aus diesen Materialien [Papier, Pappe]; Druckereierzeugnis-
se; Fotografien; Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; 
Beherbergung von Gästen“ als sogenannte Internationale Registrierung angemeldet worden und 
sollte Schutz in der EU erlangen.  
 
Das EuG stellte fest, dass es sich bei dem Begriff „Monaco“ um eine weltweit bekannte geographi-
sche Angabe handelt. Die Verbraucher würden mit dem Begriff daher ohne weiteres das Fürsten-
tum an der Côte d’Azur in Verbindung bringen. Der Begriff „Monaco“ könne daher als Hinweis auf 
die geographische Herkunft oder Bestimmung der betroffenen Waren oder Dienstleistungen die-
nen und sei als rein beschreibende Angabe anzusehen.  
Dies bedeutet, der Verbraucher wird das Zeichen „Monaco“ bloß als geographische Angabe, nicht 
jedoch als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstehen.  
In diesen Fällen darf eine Eintragung nicht vorgenommen werden, da die Verbraucher die Marke 
nicht als solche auffassen werden und natürlich auch Mitbewerbern erlaubt bleiben muss, auf die 
Herkunft ihrer Produkte hinzuweisen.  
 
Mit der Frage, wann eine geographische Angabe als Marke eingetragen werden darf, hatte sich 
der EuGH in der insoweit wegweisenden „Chiemsee“-Entscheidung zu befassen, welche die Ein-
tragung der gleichlautenden Marke für Bekleidung zum Gegenstand hatte. Demnach besteht 
grundsätzliche eine Vermutung, dass ein Ortsname als geographische Herkunftsangabe zu ver-
stehen ist, es sei denn, der Name ist im konkreten Fall nicht geeignet, auf die Herkunft der Waren 
oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, ob in der fraglichen Ort 
tatsächlich die jeweiligen Waren hergestellt werden, sondern auch, ob die Möglichkeit besteht, 
dass dies künftig der Fall sein könnte.  
 
Eine Möglichkeit, dennoch Schutz für eine mit einem Ortsnamen identischen Marke zu erlangen, 
besteht unter Umständen für sehr bekannte Bezeichnungen, welche aus Verbrauchersicht in Ver-
bindung mit bestimmten Waren in erster Linie mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung 
gebracht werden. In diesen Fällen kann in Bezug auf diese Waren die beschreibende Bedeutung 
durch den betrieblichen Herkunftshinweis überlagert werden. Ein solche durch Benutzung erlangte 
Unterscheidungskraft muss allerdings relativ aufwendig durch Verkehrsbefragungen nachgewiesen 
werden.   
 

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, kontaktieren Sie uns einfach per E-
Mail unter wagner(at)webvocat.de oder telefonisch unter 0681/ 95 82 82-0. 

 
Wir helfen Ihnen schnell und kompetent. 
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Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:  

Rechtsanwalt Thorsten Dohmen LL.M.  

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better 
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WAGNER Rechtsanwälte webvocat® 

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Email an: wag-
ner@webvocat.de 
______________________________________________________________________________ 

Impressum 

 
WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, Attorneys at Law 
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,  
Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,  
E-Mail: wagner@webvocat.de,  
Internet: www.webvocat.de / www.netvocat.de / www.geistigeseigentum.de 
 
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Members of the Bar Association of the 
Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 265452894; Partnerschaftsregister / Partnership Register: Amtsge-
richt Saarbrücken Nr./No. 98, Vertretungsberechtigte Partner/ authorized representatives: Manfred 
Wagner, Daniela Wagner; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Rechtliche Hinweise 

© 2015 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größt-
möglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für 
deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung ge-
stellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: 
Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.  

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthal-
ten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns de-
ren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. 
Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersicht-
lich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von 
den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne 
konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden 
wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen. 


